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gen oder sind ihm die Umstände bekannt, 
nach denen die Vortat als Verbrechen zu 
beurteilen ist, wird er mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 15
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig die 

Bestimmungen des § 12 Abs. 1 Ziff. 1 oder 
vorsätzlich § 12 Abs. 3 verletzt und dadurch 
den ordnungsgemäßen Warenverkehr über 
die Grenzen der Deutschen Demokratischen 
Republik stört, ohne daß die Interessen der 
sozialistischen Gesellschaft erheblich be
einträchtigt werden, kann durch die Dienst
stellen der Zollverwaltung der Deutschen 
Demokratischen Republik durch den Aus
spruch einer Strafverfügung bis zur fünf
fachen Höhe des Wertes der rechtswidrig 
transportierten Waren, jedoch nicht höher 
als 5 000 M, bestraft werden.

(2) Ebenso kann bestraft werden, wer 
vorsätzlich die Bestimmungen des § 14 ver
letzt, ohne dadurch die Interessen der sozia
listischen Gesellschaft erheblich zu beein
trächtigen.

(3) Wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollmaß- 
nahme zuwiderhandelt oder Angehörige der 
Zollverwaltung der Deutschen Demokra
tischen Republik an der Ausübung der 
ihnen gemäß dem Zollgesetz übertragenen 
Befugnis hindert und dadurch die Kon
trolle des Waren-, Devisen- und Geldver
kehrs über die Grenzen der Deutschen De
mokratischen Republik behindert oder er
schwert, kann durch die Dienststelle der 
Zollverwaltung durch den Ausspruch einer 
Strafverfügung bis zu 1 000 M bestraft 
werden.

(4) Wer vorsätzlich einen anderen zu 
einem Verstoß nach Abs. 1 veranlaßt oder 
ihn bei der Durchführung einer solchen 
Rechtsverletzung unterstützt, kann durch 
die Dienststellen der Zollverwaltung der 
Deutschen Demokratischen Republik durch 
den Ausspruch einer Strafverfügung bis zu 
5 000 M bestraft werden.

(5) Für das Verfahren und den Ausspruch 
von Strafverfügungen durch die Dienststel
len der Zollverwaltung der Deutschen De
mokratischen Republik gilt die Verordnung 
über die Verfolgung von Zoll- und Devisen
verstößen auf dem Gebiete des grenzüber

schreitenden Waren-, Devisen- und Geld
verkehrs.

Hinweis: Es gilt die VO vom 24. 6. 1071 
über die Verfolgung von Zoll- und De
visenverstößen und das Beschwerdeverfah
ren gegen Entscheidungen im grenzüber
schreitenden Waren-, Devisen- und Geld
verkehr (GBl. II Nr. 54 S. 480).

§ 16
(1) Neben der Strafe oder dem Aus

spruch einer Strafverfügung durch die 
Zollverwaltung der Deutschen Demokrati
schen Republik können die Waren, die 
Gegenstand einer Straftat oder eines Zoll
verstoßes waren, sowie die Gegenstände, 
die zu deren Durchführung benutzt worden 
sind, entschädigungslos eingezogen werden.

(2) Ist die Einziehung der Waren nicht 
möglich, so kann die Einziehung der 
Gegenstände oder Werte, die an deren Stelle 
getreten sind, erfolgen oder die Zahlung 
ihres Gegenwerts festgelegt werden. Ist 
der Gegenwert nicht genau zu ermitteln, 
so ist er unter Zugrundelegung aller An
haltspunkte festzusetzen.

(3) Die Einziehung nach Abs. 1 oder die 
Ersatzeinziehung nach Abs. 2 kann auch 
selbständig ausgesprochen werden.

Verfahren und Vollstreckung

§ 17
Der Ministerrat regelt das Verfahren 

zur Verfolgung von Zoll- und Devisenver
stößen in einer Verordnung über die Ver
folgung von Zoll- und Devisenverstößen 
auf dem Gebiet des grenzüberschreitenden 
Waren-, Devisen- und Geldverkehrs.

Hinweis: Vgl. Hinweis zu Ziff. 30 § 15 
Abs. 5.

§ 18
(1) Zur Vollstreckung der von der Zoll

verwaltung der Deutschen Demokratischen 
Republik gemäß § 11 festgesetzten Zölle, 
der gemäß § 15 ausgesprochenen Strafver
fügungen oder der gemäß § 16 festgesetzten 
Summen zur Zahlung des Gegenwertes ist 
die Zollverwaltung der Deutschen Demo
kratischen Republik befugt, nach Durch
führung eines erfolglosen Mahnverfahrens 
1. Pfändungs- und Uberweisungsbeschlüsse

zu erlassen


